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Pressemitteilung 

Einrichtung einer Ganztagsrealschule in der Gemeinde Anröchte 
 
Im Rahmen der Ganztagsoffensive des Landes NRW beabsichtigt die Gemeinde Anröchte, zum 
Schuljahr 2010/11 die Realschule als gebundene Ganztagsschule zu führen.  
 
Nach den Vorgaben des Landes hat das Ganztagsangebot an mindestens drei 
Unterrichtstagen/Woche in einem festen zeitlichen Rahmen in der Regel von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
bei Bedarf auch länger, stattzufinden. 
 
Der Ganztagsbetrieb kann nur aufgenommen werden, wenn geeignete Räumlichkeiten vorhanden 
sind, damit die Schüler/innen Gelegenheit zu einem Imbiss oder einer Mahlzeit haben. Ferner 
gehören zum Ganztagsbetrieb die Erledigung der Hausaufgaben sowie Angebote zu Bewegung, 
Spiel und Sport und andere Freizeitangebote. 
 
Grundsätzlich entstehen durch die Einführung des Ganztagsunterrichts an der Realschule für die 
Eltern keine Kosten. Wird jedoch ein zur Mittagszeit angebotener Imbiss eingenommen, sind die 
hierfür entstehenden Kosten zu ersetzen. Selbstverständlich wird nach dem Unterricht für eine 
Schülerbeförderung Sorge getragen.  
 
Für die weitere Planungs- und Entscheidungsvorbereitung ist der Elternwille zu berücksichtigen. Nur 
wenn eine ausreichende Anzahl von Erziehungsberechtigten die Einrichtung einer Ganztagsschule 
wünscht, können die notwendigen Maßnahmen für den verpflichtenden Ganztagsunterricht an der 
Realschule getroffen werden. 
 
In den ersten drei Jahrgangsstufen der Pankratiusgrundschule Anröchte, der Alexandergrundschule 
Mellrich sowie den Anröchter Kindergärten werden z. Zt. Fragebögen verteilt. Auf den Fragebögen 
können die Eltern ankreuzen, welches Konzept sie an der Realschule Anröchte zukünftig wünschen. 
Die Fragebögen sind bis zum 3. April 2009 (Freitag vor den Osterferien) wieder abzugeben, und 
zwar in der Gemeindeverwaltung sowie den ausgebenden Stellen. 

  
  
 


